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VG Nordendorf
Schäfflerstr. 6
86695 Nordendorf
An die
Gemeinde Eilgau

Volizug der Baugesetze;
Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes ,,Photo-

voltaikanlage Ellgaua der Gemeinde Ellgau
Frühzeitige Beteiligung der Behörden 1m Verfahren nach 4
Abs.1 BauGB

- Aniagen:
Steilungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 06.1 2.2021
Anlage zur Au1erung des FB Wasserrecht

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Aufsteiiung des Bebauungsplanes bestehen foigende Be-

denken und Anmerkungen:

Der Bebauungspian wird ais vorhabenbezogener Bebauungspian
aufgesteiit. Wir weisen darauf hin, da den Unteriagen bisher kein
Vorhabens- und Erschiieaungspian beiliegt (auch die Pianzeich-
nung ist nicht ais soicher bezeichnet!). Dieser ist spätestens im
Verfahren nach § 3 Abs.2 BauGB mit auszuiegen. 1m Vorhabens -

und Erschiiellungspian solien aile baulichen Anlagen (einschi.
Einzàunung, Betriebsgebäude, Zufahrten) konkret und vermal3,t
dargesteiit werden (Lage, Ansichten etc.).

Es wird dringend angeregt, den Abstand zwischen Modulen/Ge-
bäuden zur Eingrunung bzw. den Ausgieichsfiächen festzusetzen
(z.B. durch Verma1ung des ,,GrUnwegs" in der Planzeichnung).

in der Präambei fehit die Angabe jeglicher Rechtsgrundiagen;
diese sind zu ergänzen.
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POSTANSCHRIFT
Landratsamt Augsburg
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg
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In den Satzungstext soute noch aufgenommen werden, da1. nur soiche Vorhaben zulassig sind,
zu denen sich der Vorhabenstrager im Durchfuhrungsvertrag verpfiichtet. Der entsprechende
Auszug aus dem - ggf. Entwurf - des Durchführungsvertrages 1st dem Satzungstext ais Anlage
beizugeben.

Der Begriff ,,bestirnmte Zeit" in Ziffer C.2 1st nicht rechtsklar. AuRerdem wird die ,,iandwirtschaft-
liche Nutzung" aufgrund des Wortes ,,kann" nicht rechtsklar ais Folgenutzung festgesetzt (z.B.
,,Nach Aufgabe der Nutzung der Photovoltaikanlage sind ... volistandig zurückzubauen. Ais Foi -
genutzung wird iandwirtschaftliche Nutzung festgesetzt.").

Bei der Festsetzung der Zweckbestimmung in Ziffer C.2 soute auch die Einfriedung benannt
werden.

Wir regen an, auch eine zulassige Gesamtgrundfiäche der Gebàude festzusetzen.

Ziffer C.3.3 stelit keine rechtsklare Festsetzung dar. Es soute konkrete Festsetzungen (z.B. zu
Lage und/oder Ausrichtung der Module) vorgesehen werden, urn die Blendwirkung auszuschiie-
Ren.

Die in Ziffer C.5 Absatz 1 genannte Zuordnung fehit bisher.

Die in Ziffer C.5 Abs.6 genannte Abstimrnung mit der Unteren Naturschutzbehärde muR vor der
Ausiegung nach §3 Abs.2 BauGB erfolgen und durch entsprechend rechtskiare Festsetzungen
ersetzt werden.

in den Satzungstext ist noch eine textiiche Festsetzung zum Inkrafttreten aufzunehmen (die
Verfahrensvermerke ersetzen diese notwendige textiiche Festsetzung nicht!).

Der Fachbereich Wasserrecht teilt zu dern Bauieitpianverfahren Foigendes mit:

1. Wasserschutzgebiet
Die gepiante Photovoltaikaniage befindet sich voilsthndig innerhaib der weiteren Schutz-

zone des Wasserschutzgebietes für die öffentiiche Wasserversorgung des Zweckverbandes
,,Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum". Aufgrund der geltenden Wasserschutz-
gebietsverordnung des Landratsamtes Donau -Ries vom 16.07.1987, berichtigt am
19.08.1990, sind diverse MaRnahmen innerhaib des Wasserschutzgebietes grundsatziich
verboten.

1m Anhang dieser Stellungnahme befindet sich das Merkblatt Nr. 1 .2/9 ,,Planung und Errich-
tung von Freiflächen- Photovoitaikaniagen in Trinkwasserschutzgebieten" des Bayerischen
Landesamtes für Umweit vom Januar 2013. Darin werden die grundsatziichen Vorausset-
zungen aufgezeigt, unter denen Photovoitaikaniagen innerhaib von Wasserschutzgebieten
reaiisierbar sind. Entscheidend 1st jedoch immer die Einzeifaliprüfung hinsichtiich des konk-
ret betroffenen Wasserschutzgebietes unter Berücksichtigung der dafür geitenden Wasser-
schutzgebietsverordnung.
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Die vorgeiegten Bebauungspianunteriagen sind für eine soiche Einzelfaiiprüfung nicht aus-
reichend. 1m Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist deshaib eine konkrete, prufbare Pla-
nung der Photovoltaikanlage vorzulegen, insbesondere da kein separates Baugenehmi-
gungsverfahren für die Aniage erfoigen wird.

Die Pianung ist mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, mit dem Zweckverband Was-

serversorgung Fränkischer Wirtschaftsraurn (WFW), mit dern Landratsamt Augsburg -Was-

serrecht- und mit dem Landratsamt Donau-Ries -Wasserrecht- vorher abzustimmen. Gege-
benenfalls sind für gepiante MaI.nahmen Ausnahmegenehmigungen nach § 52 Abs. 1 Satz
2 Wasserhaushaitsgesetz (WHG) von Verboten der o. g. Wasserschutzgebietsverordnung
erforderlich; diese werden gema1 der o. g. Wasserschutzgebietsverordnung durch das Land -

ratsamt Donau-Ries erteiit.

Auf die Probiematik der Transformatoren wird besonders hingewiesen. Trockentransforma-
toren sind in Wasserschutzgebieten die geeignetste Variante.

2. Bereich eines extremen Hochwasserereignisses des Lechs (HQextrem)
Der Bebauungspianbereich befindet sich teiiweise innerhaib des HQextrem des Lechs. Inner-

haib eines HQextrem ist gemä1 § 78 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG bei derAbwagung nach § 1
Abs. 7 BauGB insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung er-
heblicher Sachschäden zu berücksichtigen.

3. Niederschlagswasser
Die NWFreiV ist in Wasserschutzgebieten nicht anwendbar (siehe § 1 erster Spiegeistrich
NWFreiV). Wir bitten deshaib, anfaliendes Niederschiagswasser breitfiachig zu versickern.
Für eine breitfiachige Versickerung ist keine wasserrechtliche Eriaubnis erforderiich.

4. Beteiligung LRA Donau-Ries -Wasserrecht- und Zweckverband Wasserversorgung Fränki-
scher Wirtschaftsraum (WFW)
Wir bitten, auch das Landratsamt Donau-Ries -Wasserrecht- und den Zweckverband Wasser-
versorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) am Bauieitpianverfahren zu beteiiigen.

Dern Bodenschutzrecht sind im Piangebiet keine Aitiasten bekannt.

Von Seiten des abwehrenden Brandschutzes bestehen foigende Anmerkungen:

1. Zugange und Zufahrten auf dem Grundstück: Falls die bauiiche Aniage mehr ais 50 m von der
öffentiichen Verkehrsfiäche entfernt iiegt, ist eine Feuerwehrzufahrt vorzusehen.

2. Ansprechpartner: Urn einen Ansprechpartner im Schadensfali erreichen zu können, muss am
Zufahrtstor deutiich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortiichen für die bauiiche An -

lage angebracht sein und der örtiichen Feuerwehr rnitgeteilt werden. Der Verantwortiiche muss
innerhaib einer angemessenen Frist die Ortlichkeit erreichen können.

3. Organisatorische MaRnahmen: Die Photovoitaikaniage im Freigeiände ist eine grofiàchige
bauiiche Aniage, wegen deren Besonderheiten em Feuerwehrpian nach DIN 14 095 erforderiich
ist. Der Plan ist in Absprache mit der Feuerwehr zu erstellen.
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4. Die Feuerwehrpläne sind zweifach im Format DIN A3 laminiert für die Feuerwehr zur Verfü-
gung zu stellen. Eine weitere Fassung im PDF-Format ist dem Landratsamt für die Fachbereiche
30 und 60 zur Verfügung zu stellen.

5. Hinsichtlich der Alarmplanung ist eine eindeutige Alarmadresse zuzuordnen.

6. Für die gewaltlose Zuganglichkeit kann em Feuerwehr-Schlüsselkasten Typ 1 (nicht VdS-aner-
kannt) am Zufahrtstor vorgesehen werden.

Nach Mitteilung des Fachbereichs technischer Immissionsschutz sind aus immissionsschutz-
fachlicher Sicht zu dem Bauleitplanverfahren keine weitergehenden Anregungen und I oder Er-

gänzungen mitzuteilen, da in der Begründung zum Bebauungsplan unter Nr. 10.3.1, 10.3.2 und
10.3.3 ausreichend detaillierte Hinweise zum Immissionsschutz enthalten sind.

Auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 06.12.2021 wird verwiesen.

Mit freundlichen Gruaen

gez.
Marquardt
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Az.: 54-1734/06-4(17042) ~ (17043)

An den Fachbereich 50
Hauptgebäude Prinzregentenplatz 4, 86150 A ugsburg

AufstelJung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,Photovoltaikanlage Ellgau" sowie
3. Anderung des Flächennutzungsplanes ,,Photovoltaikanlage Ellgau" der Gemeinde Ellgau
Beteiligung der Behörden im Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Zur Einschaitung vom 10.11 .2021

Naturschutzfachliche Stellungnahme

1. Sachverhalt:
Der o.g. Bebauungsplan sieht die Errichtung einer Photovoitaikaniage auf 1 6,51 ha FIche vor.
Der Geitungsbereich des Bebauungsplanes und der Anderung des Flchennutzungspianes be-

findet sich 1m Norden der Gemarkung Eilgau. Der Bebauungsplan wird ohne Anbindung an be-

stehende Bebauung vorgesehen. Die geplante PV-Anlage liegt auf freier Flëche und ist von
alien Seiten gut einsehbar; das dortige Landschaftsbiid ist anthropogen nicht vorbelastet. Die
Flache wird derzeit ais Acker Iandwirtschaftiich genutzt.

2. Beurteilung:
Schutzgebiete. gesetzlich geschUtzte Biotope, bestimme Landschaftsbestandteile
Der Bebauungsplan liegt in keinem Schutzgebiet nach § 20 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG). Gesetziich geschutzte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG
oder geschützte Bestandteile nach Art. 1 6 BayNatSchG sind durch den Bebauungsplan nicht
betroffen. Gut 600 m westlich des Geltungsbereich besteht das Vogelschutzgebiet ,,Wiesen-

brUteriebensraum Schwàbisches Donauried" (Nr. 7330-471.04); eine erhebliche Beeintrachti-
gung dieses Natura 2000-Gebiets durch die gepiante PV-Anlage ist nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht zu erwarten.

ailgemeiner und besonderer Artenschutz
Bei der Zulassung und Ausführung von Vorhaben sind die Auswirkungen auf europarechtlich
geschutzte und national gleichgestellte Arien zu prufen. Das Artenschutzrecht 1st auch bel
Bauleitplanverfahren zu berucksichtigen, da es ais zwingendes Recht nicht der Abwagung un-

terliegt. Em Bebauungsplan, dessen Umsetzung artenschutzrechtiiche Verbotstatbestànde
entgegenstehen und der offensichtiich nicht verwirklicht werden kann, ist nicht erforderlich
und damit nichtig (vgl. § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB). Deswegen wird eine spezielle artenschutzrecht-

liche PrUfung im Bauleitplanverfahren dringend empfohlen; die Belange des Artenschutzes
sind im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts zu ermittein und bewerten.

lnsbesondere 1m nahegelegenen Vogelschutzgebiet fanden in der Vergangenheit immer wie-

der Kartierungen und Beobachtungen statt, die em Vorkommen von feldbrUtenden Vogelarten
wie Kiebitz, Feidlerche und GroRem Brachvogel dokumentieren. Em Brachvogelpaar brütete in
2018 nur Ca. 700 m südwestlich der geplanten PV-Anlage. Aufgrund der Nähe zum Vogel-



schutzgebiet und mehreren Meldepunkten der Artenschutzkartierung sowie aufgrund der Le-

bensraumausstattung ist nicht auszuschiie1en, dass die gepiante Bebauungspianfiäche ais
Lebensraum für feldbrütende Vogelarten dient. Aus diesem Grund wird eine Kartierung (mm -
destens) der Gruppe feldbrütende Vogelarten nach Methodenstandards empfohlen. 1m erfor-
derlichen artenschutzrechtiichen Gutachten soilten nicht nur die Auswirkungen der Module,
Gebäude und Einfriedungen sondern auch der zwingend erforderlichen Eingrünung (siehe un-

ten) auf die vorkommenden Arten geprüft werden. Hieraus abzuieitende Minimierungs- und
CEF-MaRnahmen müssen in die textiichen Festsetzungen aufgenommen werden.

Eingriffsregelung:
Die geplante PV-Anlage auf einer Flache von 1 6,51 ha steilt einen Eingriff in Natur und Land-

schaft dar.

Die geplante PV-Anlage liegt auf freier Flache und ist von alien Seiten gut einsehbar; das dor-

tige Landschaftsbild ist anthropogen nicht vorbelastet. Der Bebauungsplan sieht Einfriedun-
gen bis 2,50 m Höhe und Gebaude bis 5,0 m Höhe vor, die eine gewisse Fernwirkung erzeugen
werden. Zur Einbindung der Anlage in die freie Landschaft ist deshaib eine 5 m breite Eingru-
nung aus standortheimischen Gehälze auf alien vier Seiten - auch der Südseite - auRerhalb
des Anlagenzaunes erforderiich. Die Pfianzung von Kietterpflanzen am Zaun ist hierfür nicht
ausreichend.
Eine Gehälzartenliste soUte in den Bebauungspian aufgenommen werden.

GemR dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des innern über Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen vom 19.11 .2009 liegt der Kompensationsfaktor bei PV-Anlagen im Regelfail
bei 0,2. Eingriffsminimierende MaRnahmen kännen den Kompensationsfaktor auf bis zu 0,1
verringern; dazu zähien die Verwendung von standortgemälSem, autochthonem Saat- und
Pflanzgut (auch zur Begrünung der Flache zwischen den Moduien) sowie die Neuanlage von
Biotopelementen in Verbindung mit einer sinnvolien Biotopvernetzung zur umgebenden Land -

schaft. In den vorliegenden Unterlagen wurde em Kompensationsfaktor von 0,1 benutzt,jedoch
ohne Begründung über vorgesehene eingriffsminimierende MaRnahmen. Diese sind im Urn-

weltbericht in Kapitei 11.3 zu erganzen - ohne MinimierungsmaRnahmen ist eine Verringerung
des Kompensationsfaktors nicht gerechtfertigt.

Die GrUnflächen zwischen den Modulen sollten nicht gernulcht sondern gemàht und das
Mähgut abgefahren werden.
Die Mahd der Grünflächen zwischen den Modulen und auf der Kompensationsfläche soilte
nicht vor 1 5.06. erfolgen.

Die Aufsteliung eines ,,künstlichen Insektenhotels" ware ais freiwiilige MaRnahme auf der An -

lagenflache in Ordnung, jedoch soilte dieses nicht auf den Kompensationsflächen aufgestellt
werden. Die Wirksamkeit eines solchen lnsektenhotels hängt stark von der AusfUhrung und
regeimäRigen Pfiege ab und kann im voriiegenden Fail nicht beurteilt werden, da nàhere Anga-

ben hierzu fehlen.

Die Gemeinde Eilgau wird gebeten, die o.g. Punkte im weiteren Planungsverlauf zu berücksich-
tigen.
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Hinweis:
Für die Meldung der Kompensationsmaanahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft an das
Okoflächenkataster ist gemaR Art. 9 Satz 4 BayNatSchG die Gemeinde verantwortlich. Da Sie
die Untere Naturschutzbehörde mit dieser Meldung beauftragt haben, wird der Eintrag erst
dann vorgenommen, wenn Sie der uNB das Datum der Rechtskraft und den Beginn der Be-

bauung (auch ErschlieBungsmaBnahmen) mitteilen.

Augsburg, den 06.12.2021
Landratsamt Augsburg

gez. Heinz
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Wasserwirtschaftsamt

WWA Donauwôrth - Posifach 14 52- 86604 Donauwôrth

Verwaitungsgemeinschaft Nordendorf
Schafflerstr. 6
86695 Nordendorf

Donauwörth

lhre Nachricht UnserZeichen Bearbeitung +49 (906) 7009-145 Datum
Herr Matzky 3-4621-A-34094/2021 Dr. Kurt Nunn 08.12.2021
08.11.2021 Kurt.Nunn@wwa-don.bayem.de

3. Anderung des Flachennutzungsplanes und Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes "Photovoltaikanlage Ellgau" der Gemeinde Ellgau

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. 3. Anderung des Fiachennutzungspianes und Aufsteliung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungspianes erhaiten Sie unsere Steiiungnahme wie folgt.

Sachverhalt

Das Planungsgebiet umfasst 16,51 ha.
Ais Art der bauiichen Nutzung ist em Sondergebiet mit Zweckbestimmung
,,Photovoltaik- Freiflachenaniage vorgesehen.

Das Planungsgebiet ist nicht bebaut.

Nachfoigend wird dazu gema1 § 4 Abs. 1 BauGB ais Tràger öffentiicher Be-

lange aus wasserwirtschaftiicher Sicht Steilung genommen. Andere Fachfra-
gen, wie z. B. hygienische Beiange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bodenver-
haitnisse, werden in dieser Steiiungnahme nicht behandeit.

Standort Telefon I Telefax E-Mail! Internet
Forgstralte 23 +49 906 7009-0 poststelle@wwa-don.bayem.de
86609 Donauwôrth +49 906 7009-136 w.wwa-don.bayern,de
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2 Wasserwirtschaftliche Wurdigung

2.1 Wasserversorgung und Grundwasserschutz

2.1.1 Wasseniersorgung

Es wird davon ausgegangen, dass keine Wasserversorgung erforderlich ist.

2.1.2 Lôschwasseiversorgung

Ob diese notwendig bzw. ausreichend ist, soilte der Kreisbrandrat beim Landratsamt
beurteilen.

2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete

Die geplante Ma1nahme liegt im Trinkwasserschutzgebiet Oberndorf (Trager ist der
Zweckverband Wasserversorg ung Frankischer Wirtschaftsraum). G rundsätzlich be-

stehen gegen die geplante Matnahme keine wasserwirtschaftlichen Bedenken,
wenn die Vorgaben der Schutzgebietsverordnung beachtet werden.

1m Rahmen des Baugenehmigungsverfahren ist das WWA nochmals zu beteiligen
urn insbesondere die Fundarnente der Photovoltaikanlage beurteilen zu können.

1m Aufsteflungsverfahren soute auch der ZV WFW beteiligt werden.

2.1.4 Grundwasser

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor.

2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz

1m Bereich des geanderten Flachennutzungsplanes, sowie des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes sind keine Grundstucksflachen im Kataster gem. Art. 3 Bayer.
Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgefuhrt, für die em Verdacht auf Altlasten o-

der schäd liche Bodenveranderungen besteht.

Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine Informationen uber weitere Altlasten,
schädliche Bodenveranderungen oder entsprechende Verdachtsflächen in diesem
Bereich vor. Dessen ungeachtet sind entsprechende erganzende Erkundigungen
bei der zustandigen Kreisverwaltungsbehorde unverzichtbar.

Auf den ,,Mustererlass zur Berucksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen,
insbesondere Aitlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren"
der ARGEBAU, der mit IMS vom 18.04.02, Az. 11B5-4611.110-007/91, in Bayern ver-
bindlich eingefuhrt wurde, wird verwiesen.

Vorschlag für Hinweise zum Plan:

,,Sollten bel den A ushubarbeiten organoleptische Auffä!Iigkeiten des Bodens
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveranderung oder Aitlast
hindeuten, 1st unverzüglîch die zustandige Bodenschutzbehörde (Kreisverwal-
tungsbehorde) zu benachrichtigen (Mittellungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2
BayBodSchG)/'

,,Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöh-

ten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen,) vorliegen, weiche zu zu-
sätzlichen Kosten bel der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfeh-
len daher vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt
1st von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen/'
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2.1.6 Vorsorgender Bodenschutz

Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Boden beruhrt.

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere fur Aushub und Zwischenlagerung
zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeintrachtigungen die
Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berucksichtigen. Zudem wird empfoh-
len, im Vorfeld von Baumalthahmen mit einer Eingriffsflache > 5.000 m2 oder bei
Böden mit hoher FunktionserfUllung oder besonders empfindlichen Böden eine bo-
denkundliche Baubegleitung einschliet,Iich Bodenschutzkonzept, gema1 DIN 19639
Bodenschutz bei Planung und DurchfQhrung von Bauvorhaben vorzusehen.

Die Entsorgung von Uberschussigem Bodenmaterial soute zur Vermeidung von Bau-

verzogerungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baube-
ginn geplant werden. Dabei wird die Erstellung einer Massenbilanz ,,Boden" mit Ver-
wertungskonzept empfohlen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub
bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhaib der Baufläche.

Bei uberschussigem Aushubmaterial sind abhangig vom jeweiligen Entsorgungsweg
die rechtlichen und technischen Ariforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur
Verfullung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie
DepV) malgebIich.

Vorschläae für Hinweise zum Plan:

,,Mutterboden 1st nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Uberschussiger Mutterboden
(Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind moglichst nach den Vorgaben
des §12 BBodSchVzu verwerten. Es wird empfohlen, hierfür von einem geeig-
neten Fachburo em Verwertungskonzept erstellen zu lassen"

,,Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen,
getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu
schûtzen und moglichst wieder semer Nutzung zuzufûhren."

,,Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikali-
schen und stofflichen Beeintrachtigungen sowie zur Verwertung des Boden-

materials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen."

,,Das Befahren von Boden ist bel ungunstigen Boden- und Witterungsverhalt-
nissen moglichst zu vermeiden. Ansonsten sind SchutzmalThahmen entspre-
chend DIN 18915 zu treffen."

2.2 Oberirdische Gewässer

2.2.1 Hochwasser

2.2.1.1 Lage 1m Risikogebiet aul3erha!b von Uberschwemmungsgebieten

Das Planungsgebiet befindet sich teilweise in einem Risikogebiet au1erhalb von
Uberschwemmungsgebieten. Es ist vom Wirkungsbereich eines Extremhochwas-

sers (HQextrem) betroffen. Es besteht die entsprechende nachrichtliche Uber-
nahme- und Kennzeichnungspflicht. Zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie
zur Vermeidung erheblicher Sachschäden sind je nach Betroffenheit Sicherungs-

und VorsorgemaInahmen erforderlich ( 78b Abs. I Satz 2 Nr. 1 WHG). Uber die
nachfolgend genannten Festsetzungsvorschlage hinaus, sollten weitere Festsetzun-
gen gemal § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c BauGB getroffen werden, urn die Schaden
bei Extremhochwasser zu minirnieren. Es wird dringend empfohlen, hierfür eine Ri-
sikobeurteilung durchzuführen. Die Anwendung der gemeinsamen Arbeitshilfe
,,Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung" von StMB und StMUV
wird dringend ernpfohlen
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Hinweis zurAnderunci des Plans:

Das Risikogebiet aullerhaib von Uberschwemrnungsgebieten 1st 1m Plan nachrichtlich
zu Qbernehmen.

Vorschlaa für Hinweise zum Plan:

,,Die geplante Bebauung liegt 1m Bereich eines Risikogebiets aul3erha!b von
Uberschwemmungsgebieten 1m Sinne des § 78b Abs. I Satz I WHG (HQ ext-
rem). Bel einem Extremereignis können 1m Planungsgebiet Wasserstände bis I
m (punktuel! bis 1,5 m) auftreten. Eine ûber die Festsetzungen dieses Planes
hinausreichende hochwasserangepasste Bauweise wird empfohlen."

,,Durch verschiedene Hochwasserschutzeinrichtungen 1m Gewässersystem des
Lechs (Deiche) wird das Hochwasserrisiko für das überp!ante Gebiet zwar re-

duziert. Nach den Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten besteht für
das Gebiet dennoch elne Uberflutungsgefahr bel Extremereignissen (HQext-
rem). Bel Extremereignissen kann auch em Versagen der Hochwasserschutzan-
lagen nicht ausgeschlossen werden.

Durch bauliche Mal3nahmen und elne hochwasserangepasste Bauweise und
Nutzung können Schäden am Bauvorhaben durch Uberfiutungen begrenzt oder
gar vermieden werden (Hinweis: Hochwasserfibel des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung). Entsprechende Vorkehrungen obliegen
auch den Bauherren ( 5 Abs. 2 WHG)."

,,Der Abschluss elner Elementarschadensversîcherung wird empfoh!en."

3 Zusammenfassung

Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine
Bedenken, wenn unsere Hinweise beachtet werden.

Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne
zur Verfugung.

Mit freundlichen Gru1en

Gez.

Dr. Kurt Nunn

Verteiler:
Landratsamt Augsburg mit der Bitte urn Kenntnisnahme


